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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1991

Norm

EO §42 F

Rechtssatz

Wird der Aufschiebungsantrag auf eine Verfahrenshandlung gestützt, über die Entscheidung einer

Verwaltungsbehörde zu ergehen hat, so ist der Grund für die Aufschiebung dann weggefallen, wenn alle in Betracht

kommenden Verwaltungsbehörden entschieden haben. Dazu gehört auch die Entscheidung der zuständigen

Landesregierung als Aufsichtsbehörde über die im § 119a Abs 5 B-VG vorgesehene Vorstellung.
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